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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1961

Norm

ABGB §1154

Rechtssatz

Der Anspruch auf Entlohnung für bereits geleistete Dienste erlischt nicht durch ein späteres Verschulden der

Lebensgefährtin (des Lebensgefährten) an der Au5ösung der Gemeinschaft. Der Anspruch auf Barentlohnung wegen

Nichteinhaltung der Zusage der letztwilligen Bedenkung kann nicht früher existent werden als in dem Zeitpunkt, in

dem feststeht, daß die Zusage nicht eingehalten wird oder eingehalten werden kann.
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